
Gemeinde Haverlah
Der Bürgermeister

Haverlah, den 4. März 2022

(XI/Rat Hav/003)

Bekanntmachung

Der Gemeinderat Haverlah tritt

am Montag, den 14.03.2022 um 20:00 Uhr

im Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 2, Steinlah

zu seiner Sitzung zusammen.

Bei dieser Sitzung ist nur eine begrenzte Anzahl an Zuhörern möglich.

Bei einer Teilnahme bitten wir um verbindliche Anmeldung unter Tel.-Nr.:
05345-498 91 bis zum 14.03.2022, 12:00 Uhr.

Tagesordnung

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der
Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung des Gemeinderaterates

2. Genehmigung des Protokolls über die 2. Sitzung des Gemeinderates vom
22.02.2022

3. Einwohnerfragestunde

4. Bericht über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses

5. Spende für die Ukraine

6. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Haverlah für das
Haushaltsjahr 2022 mit Stellenplan

7. Aufstellung des Bebauungsplans „Windenergie Haverlah„; hier: Abwägung der
im Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und § 4 Abs. 2
BauGB vorgebrachten Anregungen sowie Satzungsbeschluss gemäß § 10
Abs. 1 BauGB

8. Mögliche Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Baddeckenstedt beim HdD
Haverlah i.S. Anbau eines Feuerwehrgerätehauses

9. Mitteilungen

10. Anfragen

11. Einwohnerfragestunde

gez. Beims

beglaubigt:

Simons
Allgemeine Verwaltungsvertreterin
des Bürgermeisters



Wichtiger Hinweis für Teilnehmer öffentlicher Sitzungen aufgrund der COVID-19-Pandemie:

Wir freuen uns, Sie zur öffentlichen Sitzung begrüßen zu dürfen, möchten aber auf Folgendes

hinweisen:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass am Eingang, auf Verlangen, ein
negatives Testergebnis vorzuweisen ist. Genesene oder Geimpfte haben ebenfalls
einen entsprechenden Nachweis vorzulegen.

 Wir bitten um Einhaltung der allgemein bekannten Hygiene- und

Abstandsvorschriften.

 Aus Gründen der Nachverfolgbarkeit von etwaigen Infektionsketten wird darum gebeten, dass

sämtliche Teilnehmer/innen ihren Namen sowie ihre Kontaktdaten im Vorfeld der Sitzung auf die

am Eingang ausliegende Anwesenheitsliste eintragen und die erforderliche Einwilligung zur

Erhebung ihrer personenbezogenen Daten zu dem genannten Zweck abgeben. Ohne diese

Erklärung kann die Teilnahme an der Sitzung ggfs. verweigert werden. Selbstverständlich

werden Ihre Daten nach Ablauf von drei Wochen vernichtet.

 Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der geltenden Abstandsregelungen am

Sitzungsort nur ein eingeschränktes Platzangebot für Zuhörer/innen zur Verfügung

steht und eine Beschränkung der Zuhörerzahl erfolgen muss. Der Einlass erfolgt nach

der zeitlichen Reihenfolge des Eintreffens vor Ort.


